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Agroscope Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung
SGB Schweizerischer Gehörlosenverbund
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WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
KKA Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften
CLASS Gesundheitsdirektorenkonferenz der lateinischen Schweiz (BE, FR, GE,

JU, NE, TI, VD, VS)
DVSP Dachverband Schweizerischer Patientenstellen
COFICHEV Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
DFI Département fédéral de l'intérieur
OFT Office fédéral des transports
CDEP Conférence des Chefs des Départements cantonaux de l'Économie

Publique
COFEM Commission fédérale des médias
PC Prestations complémentaires
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
USS Union syndicale suisse
AOS Assurance obligatoire des soins
USAM Union suisse des arts et métiers
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
Agroscope Centre de compétence de la Confédération suisse pour la recherche

agricole
FSS Fédération Suisse des Sourds
LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain)
UPS Union Patronale Suisse
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Die Bundesversammlung genehmigte eine Reihe von Revisionen von kantonalen
Verfassungen, darunter – neben der oben erwähnten zürcherischen – auch die
Totalrevision derjenigen des Kantons Freiburg. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2005
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Zu einem grossen Schlagabtausch regionaler Interessen kam es im Ständerat bei der
Frage des Standorts der beiden neuen Gerichte. Die Kommissionsmehrheit
unterstützte den Vorschlag des Bundesrates (Aarau und Freiburg); eine aus Marty (fdp,
TI), Dettling (fdp, SZ), Schweiger (fdp, ZG) und Slongo (cvp, NW) gebildete Minderheit war
für Bellinzona und St. Gallen. (Zu dieser Minderheit gehörten bezüglich Bellinzona auch
noch Stadler (cvp, UR) und bezüglich St. Gallen Bürgi (svp, TG)).  Die Befürworter dieser
Standorte versuchten einerseits darzulegen, dass bezüglich der vom Bundesrat
angeführten sachlichen Kriterien für die Standortwahl (vor allem Distanz zu den
Bevölkerungszentren und Personalrekrutierung) auch Bellinzona und St. Gallen geeignet
seien. Viel stärker berücksichtigt werden müsse aber das staatspolitische Element einer
Dezentralisierung der eidgenössischen Institutionen, und dieses spreche eindeutig für
Gerichtssitze in der italienischsprachigen Schweiz und der Ostschweiz. Mit jeweils 26:15
Stimmen beschloss der Ständerat, das Bundesstrafgericht in Bellinzona und das
Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen anzusiedeln. Im Nationalrat empfahl die
Kommission ebenfalls, allerdings mit nur knapper Mehrheit, die Standorte Aarau und
Freiburg. Nachdem sich nahezu alle Abgeordnete aus den betroffenen vier Kantonen
für ihre Region eingesetzt hatten, beschloss der Rat mit 123:61 Stimmen, Bellinzona den
Vorzug vor Aarau zu geben. Knapper war der Entscheid beim wesentlich
personalreicheren Bundesverwaltungsgericht. Nachdem Freiburg und St. Gallen je 92
Stimmen auf sich vereinigt hatten, gab die Ratspräsidentin Maury-Pasquier (sp, GE) den
Ausschlag für Freiburg. Da aber der Ständerat auf seinem Entscheid für St. Gallen
beharrte, gab die grosse Kammer mit 95:84 Stimmen nach. Der Ständerat
verabschiedete anschliessend eine Empfehlung Lombardi (cvp, TI) (02.3377), welche
den Bundesrat auffordert, die Bundesverwaltung zu dezentralisieren und dabei vor
allem Freiburg und Aarau zu berücksichtigen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2002
HANS HIRTER

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Le Conseil fédéral souhaite restructurer Agroscope, comme il l'a fait savoir lors d'une
conférence de presse organisée sous la pression des médias ayant eu vent de ses plans.
Quelques 600 places de travail seraient ainsi touchées – soit la moitié des emplois –,
une réduction des coûts de l'ordre de 20% étant planifiée principalement dans le
domaine des charges opérationnelles. A cela s'ajoute la volonté de centraliser le gros
des activités à Posieux dans le canton de Fribourg, alors qu'Agroscope s'étend
actuellement sur douze sites répartis dans toute la Suisse. Le front d'opposition contre
les plans du Conseil fédéral est large. Premiers touchés, les sites concernés par un
éventuel transfert vers Posieux, tels que Tänikon dans le canton de Thurgovie, se
dressent avec véhémence contre cette centralisation. Les élu.e.s de Thurgovie font
remarquer que la Confédération vient d'investir dans ce pôle de recherche dans le
cadre du projet «Swiss Future Farm» et font part de leur incompréhension, d'autant
plus que des accords entre le canton et la Confédération ont été conclus en 2016 afin
de maintenir les 100 places de travail à Tänikon; accords que la Confédération devrait
donc rompre, comme l'explique le conseiller d'Etat thurgovien Walter Schönholzer (TG,
plr). De plus, les élu.e.s de ce canton font remarquer que les conditions climatiques
sont autres entre Fribourg et la Thurgovie, insistant de ce fait sur l'importance d'une

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2018
KAREL ZIEHLI
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recherche au niveau local. La conseillère aux Etats Brigitte Häberli-Koller (pdc, TG) s'est
emparée de cette question en posant une série de questions au Conseil fédéral sur
cette centralisation via une interpellation (18.3375). De plus, un interpellation d'urgence
a été déposée par des député.e.s du parlement cantonal, texte demandant aux
autorités cantonales de faire pression sur le Conseil fédéral afin de sauvegarder le
centre de recherche. Porté par son parlement, Walter Schönholzer en appelle aux
cantons voisins afin de s'opposer à cette restructuration, notamment à Zurich. La
réaction y est, par ailleurs, semblable là-bas, 70 député.e.s de tous bords ayant signé un
postulat d'urgence afin que le gouvernement zurichois fasse pression sur les autorités
fédérales pour que les centres de recherche de Zürich-Reckenholz et Wädenswil soient
maintenus. Cette fronde s'étend également en Romandie, qui accueille plusieurs pôles
d'Agroscope, entre autres à Chagin, en Valais, mais également à Avenches avec le Haras
national – le centre de recherche équin. Concernant ce dernier, le Conseil et
observatoire suisse de la filière du cheval (COFICHEV) redoute un morcellement des
activités du Haras en cas de baisse du budget; l'institution ayant, par ailleurs déjà subit
des restructurations ces dernières années.
Lors de la deuxième rencontre du comité de projet externe – regroupant toute une
série d'acteurs concernés – quant au futur d'Agroscope, Johann Schneider-Ammann a
eu l'occasion de rappeler les objectifs visés par cette restructuration: à savoir,
renforcer la recherche agricole suisse en réduisant les coûts liés aux infrastructures et
en focalisant les domaines de recherche. Les cantons ayant participé à la rencontre ont
ainsi pu exprimer leurs craintes concernant la centralisation de la recherche. 3

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Im September 2018 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vor. Diese basiert
insbesondere auf der Feststellung im dritten Wirksamkeitsbericht zum Finanzausgleich,
wonach der Ressourcenausgleich bisher zu hoch dotiert war. Anstelle der angestrebten
85 Prozent hatte die Mindestausstattung des ressourcenschwächsten Kantons (Kanton
Jura) im Jahr 2018 88.3 Prozent des schweizerischen Durchschnitts betragen. Sich auf
den im März 2017 von der KdK verabschiedeten Antrag zur Optimierung des
Finanzausgleichs stützend schlug der Bundesrat diesbezüglich einen Systemwechsel
vor: Neu soll die politische Steuerung des Ressourcenausgleichs nicht mehr über die
alle vier Jahre erfolgende Festlegung der Grundbeiträge, sondern über die Festlegung
der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton erfolgen. Diese soll neu
garantiert, nicht mehr bloss angestrebt, und entsprechend auf Gesetzesstufe bei 86.5
Prozent des schweizerischen Durchschnitts festgelegt werden. Da der effektive Wert
bisher höher war, soll der Zielwert durch schrittweise Senkung erreicht werden. Durch
diese Senkung sparen die ressourcenstarken Kantone sowie der Bund Geld. Der Anteil
Ersterer an der Finanzierung des Ressourcenausgleichs wird zudem auf das
verfassungsmässige Minimum von zwei Dritteln der Leistungen beschränkt, die dadurch
entstehende Finanzierungslücke übernimmt der Bund. Der Bund wird seine
Einsparungen in der Höhe von CHF 280 Mio. ins Ausgleichssystem reinvestieren und für
eine höhere Dotation des soziodemografischen Lastenausgleichs sowie zur zeitlich
beschränkten Abfederung der Auswirkungen dieser Änderungen auf die
ressourcenschwächeren Kantone einsetzen. Schliesslich wird auch der Alpha-Faktor,
der die Gewichtung der Vermögen im Ressourcenpotenzial beinhaltet, «an die
fiskalische Realität», wie es der Bundesrat in seinem Bericht nannte, angepasst.

Mit diesen Änderungen erfüllte der Bundesrat die bereits seit langem gestellten
Forderungen der Geberkantone. Deren Beiträge waren absolut in den letzten Jahren
stetig angestiegen, weshalb sie eine Änderung des bisherigen NFA-Systems forderten.
Der nun vorliegende Entwurf fand entsprechend bei ihnen allen Anklang; Unterstützung
wurde ihm aber auch von den meisten Nehmerkantonen zuteil. In der zwischen März
2018 und Juni 2018 durchgeführten Vernehmlassung standen 21 Kantone der Revision
positiv gegenüber. Einzig verschiedene ressourcenschwächere Kantone hatten sich
explizit gegen die Vorlage und für eine Beibehaltung des heutigen Systems
ausgesprochen (Wallis und Jura) respektive Vorbehalte angemeldet (Freiburg,
Neuchâtel und Bern). In den Medien der Romandie wurde denn auch insbesondere
thematisiert, dass mit Freiburg, dem Wallis, Neuchâtel und Jura insbesondere
französischsprachige Kantone von der Revision benachteiligt würden. Die
Deutschschweizer Medien hingegen fokussierten insbesondere darauf, dass der Bund
die Einigung zwischen den Kantonen durch die Reinvestition der CHF 280 Mio., die er

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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theoretisch sparen könnte, «erkauft» habe. 4

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Bereits im April des Berichtjahres eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum
Bundesbeschluss über das zweite Programm zur Beseitigung von Engpässen im
Nationalstrassennetz. Der Bundesrat ist durch das Infrastrukturfondsgesetz
verpflichtet, den Räten alle vier Jahre ein aktualisiertes Programm zur
Engpassbeseitigung vorzulegen. Wie im ersten Programm von 2009 hielt der Bundesrat
an der Einteilung der Ausbauprojekte nach Priorität in vier Module fest. Aufgrund der
nach oben korrigierten Stauprognosen wollte der Bundesrat drei zusätzliche Projekte
im Umfang von CHF 995 Mio. ins Modul 1 aufnehmen: Es sind Projekte zwischen
Meyrin/Vernier und Le Vengeron (GE), Luterbach und Härkingen (SO) sowie Andelfingen
und Winterthur (ZH). Später umgesetzt werden sollen die Projekte des Moduls 2
(CHF 3.2 Mrd.) und planerisch weiter zu verfolgen sind die Projekte des Moduls 3
(CHF 6 Mrd.). Es handelt sich dabei hauptsächlich um Projekte in städtischen Gebieten
und Agglomerationen. Das Programm stiess bei den Vernehmlassungsteilnehmern
grösstenteils auf Zustimmung, insbesondere die Massnahmen des Moduls 1 waren
mehrheitlich unumstritten. Von den Parteien haben FDP, CVP und SVP das Programm
insgesamt positiv aufgenommen. Die GLP ist mit der vorgeschlagenen
Engpassbeseitigung einverstanden, sofern vorab Massnahmen zur Verkehrsvermeidung
ergriffen würden und sichergestellt sei, dass die Infrastruktur optimal genutzt werde.
Die SP hielt fest, dass sie dem Infrastrukturfondsgesetz mit Blick auf die
Agglomerationsprogramme zugestimmt habe, und dass die vorgeschlagenen
Massnahmen zur Engpassbeseitigung die Verkehrsprobleme eher verschärfen als
vermindern würden. Die Befürchtung, dass die Beseitigung von Engpässen das
Verkehrsaufkommen erhöhen und damit an anderen Stellen zu Problemen führen,
teilen strassenverkehrskritische und umweltpolitische Verbände und Organisationen,
aber auch der Kanton Freiburg wies auf diese Problematik hin. Aus den Kantonen
kamen viele Vorschläge zur Umteilung von Projekten in höher priorisierte Module bzw.
zur Aufnahme von weiteren Projekten. Nicht einverstanden mit dem Programm war der
Kanton Tessin, welcher bemängelte, dass die Kriterien für die Priorisierung zu wenig klar
und mögliche Alternativen zu den Projekten nicht berücksichtigt worden seien. Der
Kanton Tessin schlug vor, die Engpassbeseitigungsvorlage in die Vorlage zum
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF aufzunehmen. Besonders aus
der Ostschweiz kamen viele zustimmende Antworten aus Parteien, Kantonen,
Gemeinden und Verbänden, die meisten davon zeigten sich erfreut über die Umteilung
der dritten Röhre des Rosenbergtunnels (SG) von Modul 3 in Modul 2. Der Bundesrat will
die Vorlage bis zum März 2014 dem Parlament vorlegen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.08.2013
NIKLAUS BIERI

Eisenbahn

Le Conseil fédéral a publié un message sur l'assainissement des Chemins de fer
fribourgeois (GFM) dans lequel il propose aux Chambres fédérales d'octroyer une
contribution fédérale unique de CHF 5,532 millions. L'entreprise a besoin d'une aide
de CHF 16,6 millions. Bien que la Confédération ne soit pas tenue de participer à
l'assainissement des GFM, l'exécutif a estimé que cette participation reviendrait moins
chère que la faillite de l'entreprise qui entraînerait la mise en place d’une société de
remplacement afin de maintenir le service public. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.08.1999
LAURE DUPRAZ

Le Conseil National a accepté la loi fédérale sur l'assainissement des Chemins de fer
fribourgeois (GFM) par 126 voix contre 34. Les députés n'ont pas suivi la Commission et
ont donné leur aval au crédit de CHF 5,5 millions promis par le Conseil fédéral. Cette
dernière proposait de réduire le montant d'un million. Les CHF 4,5 millions
correspondaient à la participation de la Confédération au capital. Quant au million
manquant, elle proposait, vu que le canton de Fribourg avait déjà fourni sa
contribution, de s'adresser aux petits actionnaires (6,4%) et à la Banque cantonale. Le
Conseil des Etats a également accepté la loi. Toujours dans le même registre, les
cantons d'Argovie et de Lucerne ont signé avec les CFF et la Confédération un contrat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.08.2000
PHILIPPE BERCLAZ
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pour l'assainissement du Seetalbahn. Dans le conflit, entre les CFF et les MThB
(Mittelthurgaubahn), l'OFT a tranché et la Confédération prendra en charge
l'assainissement de la ligne Schaffhouse-Romanshorn pour un coût de CHF 60 millions.
En 1997, les MThb avaient repris la ligne des CFF à leur compte et avaient ensuite
constaté le besoin d'un assainissement qu'ils avaient pris en charge. 7

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Auch in den Differenzbereinigungsverfahren vermochte sich schliesslich in den
zentralen Punkten die Version des Nationalrats durchzusetzen, so namentlich bei der
Anfechtbarkeit der Anfangsmiete auch aus Gründen des örtlichen Wohnungsmangels,
bei der Ungültigkeit einer Kündigung, wenn der Vermieter den Mieter zum
Wohnungskauf zwingen will, bei der Notwendigkeit des „dringenden Eigenbedarfs“ als
Grund für Kündigung nach Hauserwerb sowie bei der Möglichkeit, dass sich Vermieter
und Mieter auch aussergerichtlich über Geldforderungen einigen können, ohne den
dreijährigen Kündigungsschutz zu verwirken. Auf sein Konto konnte der Ständerat
letztlich die Beibehaltung des Retensionsrechts bei Geschäftsliegenschaften buchen.
Abgeschrieben wurden von beiden Räten Standesinitiativen der Kantone Freiburg
(88.209) und Genf (89.201) betreffend obligatorische Verwendung von offiziellen
Formularen beim Abschluss von Mietverträgen. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage in den beiden Räten mit 117 zu 10 bzw. 40 zu 4 Stimmen angenommen. Sie soll
im Laufe des Jahres 1990 in Kraft treten. Das neue Miet- und Pachtrecht, welches
indirekt auf eine Volksinitiative zurückgeht, brachte insgesamt und entgegen ersten
Befürchtungen doch eine wesentliche Verbesserung der Stellung der Mieter gegenüber
den Hauseigentümern. Die Vorlage konnte von der wachsenden Wohnraumproblematik
und der Kampagne  gegen die Bodenspekulation profitieren. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1989
CHRISTIAN MOSER

Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe "Wohnungspolitischer Dialog" und in Einklang mit
seiner Aussprache zum Thema Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt im Frühjahr
2013 wollte der Bundesrat die Transparenz auf dem Mietwohnungsmarkt erhöhen. Im
Mai schickte er eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die Offenlegungspflicht
forderte, bzw. den Vermieter künftig verpflichtet, mittels Formular die neue
Mieterpartei vor Vertragsabschluss über den Mietzins des Vormieters zu informieren.
Als weitere Massnahme zur Verhinderung starker Mietzinserhöhungen sieht die Vorlage
das Verbot von Mietzinserhöhungen aufgrund wertvermehrender oder energetischer
Verbesserungen innerhalb des ersten Mietjahres vor, für den Fall, dass vorgesehene
Erhöhungen dem Mieter nicht bereits vor Vertragsabschluss kommuniziert wurden.
Ferner enthält der Vernehmlassungsentwurf eine administrative Entlastung für die
Vermieterseite, indem bei Mietzinserhöhungen und Anpassungen von Akontobeträgen
für Nebenkosten nicht mehr länger eine eigenhändige Unterschrift nötig ist und mit
einer Faksimile-Unterschrift unterzeichnet werden kann. Mit Freiburg, Genf,
Neuenburg, Nidwalden, Waadt, Zug und Zürich kennen bereits sieben Kantone die
Offenlegungspflicht. Laut Aussagen des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) finden
90% aller Anfechtungen von Neumieten in diesen sieben Kantonen statt. Während die
Vermieterorganisationen sowie FDP und SVP gegen die Massnahme opponierten - sie
vermuteten einen grossen zusätzlichen administrativen Aufwand und fürchteten
Rechtsfolgen bei unkorrekter Verwendung des Formulars - stiess sie insbesondere bei
den linken Parteien, aber auch bei CVP, EVP und BDP, sowie beim Mieterverband auf
Zustimmung. Letzterer forderte im September bei der Lancierung seiner landesweiten
Kampagne "Zahlbare Mieten für alle" in Bern Unterstützung für diese Massnahme. Im
Oktober beschloss die Regierung, trotz kontroversen Stellungnahmen an der
Offenlegungspflicht festzuhalten, und gab dem zuständigen Departement die
Erarbeitung einer entsprechenden Änderung des Mietrechts in Auftrag. Die anderen
Änderungen wurden in der Vernehmlassung weniger kontrovers diskutiert. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2014
MARLÈNE GERBER

01.01.89 - 01.01.19 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wohnungsbau und -eigentum

In Erfüllung einer Motion Leo Müller (cvp, LU) präsentierte der Bundesrat im März 2016
seine Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung land- und
forstwirtschaftlicher Grundstücke, mit dem die Rückkehr zur 2011 aufgelösten Praxis
der Gewinnbesteuerung besiegelt werden soll. Wertzuwachsgewinne aus dem
Anlagevermögen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sollten somit nicht
mehr länger vollumfänglich, sondern privilegiert besteuert werden. In der
Vernehmlassung hatte sich die Mehrheit der Kantone, die FDP (mit Ausnahme der
Waadtländer Sektion), die SP und nicht zuletzt auch die Konferenz der kantonalen
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, der Schweizerische Gewerbeverband und
der Gewerkschaftsbund gegen das Gesetzesvorhaben ausgesprochen. Vorgebracht
wurden unter anderem Bedenken zur Rechtsgleichheit, da Landwirte erneut gegenüber
anderen Selbständigerwerbenden bevorzugt würden. Zudem wurde die Befürchtung
geäussert, dass bei den Kantonen mit Mindereinnahmen zu rechnen sei. Explizit
begrüsst wurde die Rückkehr zur bisherigen Praxis von der SVP und der CVP, den
Kantonen Freiburg, Genf, Nidwalden, Tessin, Waadt und Wallis sowie einer Mehrheit der
stellungnehmenden Verbände und Organisationen, darunter auch der Schweizerische
Bauernverband. 10
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Schweiz verfügt über eine der höchsten Dichten an praktizierenden Ärztinnen und
Ärzten in der OECD. Zur Beschränkung der Ärztezahl hatte das Parlament 2000 eine
zeitlich begrenzte Bedürfnisklausel eingeführt und diese bis 2011 dreimal verlängert.
Aufgrund der grossen Zahl an Praxiseröffnungen nach dem Auslaufen der
Bedürfnisklausel schränkte das Parlament die Zulassung von Leistungserbringenden
2013 in einem dringlichen Bundesgesetz erneut ein. Nachdem der Nationalrat einen
Vorschlag zur langfristigen Steuerung des ambulanten Bereichs in der
Schlussabstimmung abgelehnt hatte, musste die Zulassungsbeschränkung 2016 erneut
verlängert werden. Gleichzeitig beauftragte das Parlament den Bundesrat, einen neuen
Vorschlag zur Zulassung der Leistungserbringenden in die Vernehmlassung zu schicken.
Diesen Vorschlag basierte der Bundesrat auf den Bericht zur Erfüllung eines Postulats
der SGK-SR. 
Der Bundesrat schlägt dabei Massnahmen auf drei Interventionsebenen vor. Eine erste
Ebene dient der Sicherung der Qualifikation der Leistungserbringenden; dabei sollen
Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, an das Erlangen von Diplomen sowie an die
Anerkennung ausländischer Diplome formuliert werden. Auf einer zweiten Ebene sollen
die Anforderungen an die Leistungserbringenden durch ein formales
Zulassungsverfahren mit allfälliger Wartefrist von zwei Jahren, durch einen Nachweis
der Qualität der Leistungserbringung sowie durch die Knüpfung der Tätigkeit zu Lasten
der OKP an Auflagen erhöht werden. Die Versicherer sollen eine Organisation schaffen,
welche über die Zulassungsgesuche entscheidet. Die dritte Interventionsebene
beschreibt Massnahmen, die es den Kantonen erlauben, das Versorgungsangebot nach
Bedarf zu regeln. Dazu gehören Höchstzahlen an zu Lasten der OKP im ambulanten
Sektor tätigen Ärztinnen und Ärzten sowie Zulassungseinschränkungen in Bereichen mit
massivem Kostenanstieg.  

An der Vernehmlassung, die vom 5. Juli 2017 bis zum 25. Oktober 2017 stattfand,
beteiligten sich 91 Organisationen. Mehrheitlich einig war man sich über die
Notwendigkeit der Zulassungssteuerung, die einzelnen Massnahmen der Vorlage
stiessen jedoch auf unterschiedlich grossen Anklang. Klar für die Vorlage sprachen sich
die SP, die GDK und CLASS, alle Kantone (ausser AG, GR, JU, LU und TG), die
Konsumentenverbände, der Patientenverband DVSP sowie die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB) aus. Die SVP und FDP, die meisten
Dachverbände der Wirtschaft, die Versichererverbände, die Konferenz der kantonalen
Ärztegesellschaften (KKA) und die meisten kantonalen und regionalen
Ärztegesellschaften lehnten die Vorlage deutlich ab. Gespalten zeigten sich die
Verbände der Leistungserbringenden: Einige befürworteten den bundesrätlichen
Vorschlag, die meisten sprachen sich allerdings dagegen aus oder kritisierten ihn
zumindest stark. 
Viel Kritik gab es für den Vorschlag, die Zulassungssteuerung den Versicherern zu
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übertragen. Dies wurde als erster Schritt zur Aufhebung des Vertragszwangs gewertet.
Stattdessen solle die Zulassung von den Kantonen gesteuert werden, argumentierten
zahlreiche Akteure. Mehrfach wurde zudem eine Verschärfung der Zulassungskriterien
gefordert. Unter anderem sollen Ärztinnen und Ärzte mindestens drei Jahre an
schweizerischen Bildungsstätten gearbeitet haben müssen und über ausreichende
Sprachkenntnisse verfügen, bevor sie zur Tätigkeit zu Lasten der OKP zugelassen
werden. CVP, FDP und SVP schlugen zudem vor, die Zulassungsbeschränkungen
mittelfristig mit einer einheitlichen Leistungsfinanzierung zu verknüpfen. 11

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.
Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,
dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.07.2017
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
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gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 13

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Même si la loi sur la recherche (LR) devenue loi sur l’encouragement de la recherche et
de l’innovation (LERI) en 2009, avait déjà fourni les outils nécessaires à une recherche
et une innovation de pointe en Suisse, le Conseil fédéral a néanmoins jugé utile
d’engager une révision totale de la LERI. Cet objet, daté du 9 septembre 2011, vise
précisément à lever le brouillard qui planait sur certaines révisions partielles et à
supprimer leurs incohérences, imprécisions terminologiques, répétitions et mesures
désuètes qui freinaient l’application de l’acte. Cette révision totale poursuit le même
objectif que celui du message de 2009 relatif à l’encouragement des hautes écoles et
de la coordination dans le domaine des hautes écoles (LEHE). Alors que la LEHE ne
pourra entrer en vigueur avant l’année 2014, il est envisageable d’appliquer la LERI dès
2013. Si la majorité des modifications apportées par le Conseil fédéral visent
uniquement une clarification légale, une répartition adéquate des tâches ou encore
une meilleure définition du rôle de l’Etat, ce sont véritablement les articles 32 à 34, sur
l’éventuel parc suisse d’innovation, qui ont suscité le débat. L’idée d’un parc suisse de
l’innovation est partie de Zürich, avec comme site de référence l’ancien aérodrome de
Dübendorf (ZH). La CSEC-CN a proposé dans son ensemble l’adoption de cette révision,
mais, suite à l’intervention de Bulliard-Marbach (pdc, Fribourg), elle a précisé
néanmoins que le futur parc suisse d’innovation devrait être réparti sur plusieurs sites,
afin de respecter l’équilibre entre les régions. Validé par le Conseil national, par 162
voix contre 25, cette révision a aussi obtenu les faveurs de la CSEC-CE. Les discussions
ont porté essentiellement sur la question du parc suisse d’innovation. Dans cette
optique, la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique
(CDEP) a annoncé la création de l’association « Swiss Innovation Park SIP ». Cette
institution est donc devenue responsable de présenter un schéma directeur pour la
création d’un parc national voué à l’innovation. C’est finalement le Conseil des Etats qui
a validé cette loi à l’unanimité, même s’il a allégé certaines décisions du Conseil
national. Il a décidé en particulier que le parc ne devrait pas être dès le début réparti
sur plusieurs sites. Il a abandonné également la mention d’équilibre entre les régions,
car elle ne correspondait pas à l’objectif principal qui se cache derrière ce parc, à
savoir pouvoir lutter contre la concurrence internationale. Néanmoins, de nombreux
sites régionaux ont été mentionnés, notamment Bienne (BE), Fribourg (FR), Gossau (SG)
ou encore Rarogne en Valais. En résumé, cette révision totale de la LERI permet
d’harmoniser la législation actuelle et d’apporter à la Confédération une base légale à la
création d’un parc suisse d’innovation. La vente ou la cessation de terrains étatiques, la
mise à disposition de prêts sans intérêts ou encore d’autres instruments financiers,
sont autant d’atouts dont dispose désormais la Confédération pour faire aboutir ce
projet. 14
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Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Der Entwurf zum Sprachengesetz wurde in der Vernehmlassung tendenziell positiv
aufgenommen, weshalb der Bundesrat dem EDI den Auftrag erteilte, auf dieser Basis
und in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Botschaft auszuarbeiten. Die
Notwendigkeit zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage war bei den Kantonen
unbestritten, doch lehnten sie alle Vorschläge ab, welche ihre Kompetenzen in den
Bereichen Schule und Bildung tangieren könnten. Mit Ausnahme der SVP, die keinen
Gesetzgebungsbedarf sah, hiessen alle Parteien ein Sprachengesetz grundsätzlich gut.
Breite Zustimmung fanden die Abschnitte über die Amtssprachen des Bundes, über die
Förderung der mehrsprachigen Kantone sowie des Rätoromanischen und Italienischen.
Die Bundesratsparteien forderten darüber hinaus eine angemessene Vertretung der
Sprachregionen in der Bundesverwaltung. Unterschiedlich wurde der Abschnitt über
die Förderung der Verständigung und des Austauschs beurteilt. Während SP, Grüne und
EVP hier dem Bund durchaus eigene Kompetenzen einräumen wollten, äusserten sich
FDP und CVP aus föderalistischen sowie finanzpolitischen Gründen eher zurückhaltend.
Allgemein gut aufgenommen wurde der vorgesehene Austausch von Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrkräften zwischen den Sprachregionen. Mehrere
Vernehmlassungsteilnehmer bedauerten, dass sich der Entwurf nicht zur Frage der
Landessprachen als erste Fremdsprache im Unterricht und damit zu der Kontroverse
über das Frühenglisch äussert. Drei französischsprachige und drei zweisprachige
Kantone (GE, NE, JU, VS, FR und BE), drei Parteien (Grüne, EVP, SD) sowie die
Erziehungsdirektorenkonferenz der Suisse romande und des Tessins verlangten eine
Regelung im Sinn der Festschreibung einer Landessprache als erste Fremdsprache. Die
SP begrüsste zwar eine Landessprache als erste Fremdsprache, äusserte jedoch
Verständnis dafür, dass diese Frage nicht im Sprachengesetz geregelt werden kann. CVP
und SVP waren hingegen der Meinung, die Frage des Frühenglisch sei Sache der
Kantone. Auf keine Unterstützung stiess die vorgesehene Bundeskompetenz,
Immigranten Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur anzubieten. Die Parteien waren
sich einig, dass eine derartige Bestimmung nicht in ein Gesetz über die Landessprachen
gehört. 15
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Medien

Medienpolitische Grundfragen

An der von Juni bis Oktober 2018 dauernden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
elektronische Medien beteiligten sich 253 Organisationen, darunter alle Kantone, die
sieben grössten Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, Grüne, SP, SVP), Dachverbände der
Gemeinden, Städte und Berggebiete und der Wirtschaft sowie weitere interessierte
Kreise. Gemäss Vernehmlassungsbericht gingen die Meinungen der Teilnehmenden weit
auseinander. Zwar wurde der Handlungsbedarf mehrheitlich anerkannt, grundsätzliche
Zustimmung fand die Vorlage jedoch nur bei der GLP und 16 Kantonen (AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH) sowie einzelnen weiteren
Organisationen. Eher wohlwollend nahmen – trotz ihrem Wunsch nach weitergehender
Regulierung – die Grünen, die Kantone St. Gallen und Waadt, die EMEK,
Medienverbände und die Gewerkschaften (SGB und Syndicom) das Gesetz auf. Keine
Unterstützung fand es bei SP und BDP, die sich ein Mediengesetz gewünscht hätten, das
alle Mediengattungen abdeckt. Umgekehrt empfanden die SVP, die Kantone Luzern und
Schwyz, die Aktion Medienfreiheit und weitere Organisationen ein neues Gesetz als
unnötig. Die SVP, die FDP, die BDP, der Kanton Schaffhausen sowie der Verband
Schweizer Medien, Medias Suisses, der Gewerbeverband, Economiesuisse, die Aktion
Medienfreiheit sowie zahlreiche Verlage sprachen sich denn auch gegen das neue
Gesetz aus. 
Besonders häufig kritisiert wurde der Geltungsbereich des Gesetzes, der neu auch den
Onlinebereich umfassen soll, obwohl nicht klar sei, ob dies gemäss Verfassung zulässig
sei. Im Gegenzug sollten Radios ohne Leistungsvereinbarung nicht mehr davon tangiert
werden. Auf Kritik stiessen auch die ausschliessliche Förderung von audio- und
audiovisuellen Medienbeiträgen, die Verteilung der Abgabe für elektronische Medien
auf einen breiteren Kreis und die nicht vorhandene Unabhängigkeit sowie die
Machtfülle der neuen Aufsichtskommission KOMEM. Mehrheitlich auf Zustimmung stiess
hingegen die indirekte Förderung elektronischer Medien. 16
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